
 
 

 

1. Änderung des Preisblatts zum Verleih von gemeindlichem  
Inventar 

 
 

§ 1 
 

§ 2 Entgelt und Bedingungen, 2. Biertischgarnituren, 
erhält folgende Fassung: 

 
2. Biertischgarnituren 
 

• Verleih an ortsansässige Vereine, Verbände und Organisationen, 

• für den Verleih wird kein Entgelt angesetzt, 

• bei einer Selbstabholung wird kein Entgelt für die Ausgabe angesetzt, 

• bei einer gewünschten Lieferung und Abholung durch die Gemeinde wird ein Entgelt 
gemäß § 3 angesetzt (außer bei nachfolgenden Punkten), 

• innerhalb des Sumpfler-Geländes ist die Lieferung für Vereine, Verbände und Organi-
sationen zweimal im Jahr kostenfrei, 

• innerhalb des Sumpfler-Geländes ist die Lieferung für mildtätige Vereine, Verbände 
und Organisationen, die nach Abzug ihrer Ausgaben die restlichen Einnahmen spen-
den, immer kostenfrei, 

• ein Lageplan zur Definition des Sumpfler-Geländes liegt dieser 1. Änderung als An-
lage 1 bei und wird Bestandteil. 

 
§ 2 

 
Alle weiteren Regelungen des Preisblatts zum Verleih von gemeindlichem Inventar vom 30. 
April 2024 bleiben unberührt. 

 
 

§ 3 
 
Dieses Preisblatt tritt zum 1. Februar 2025 in Kraft.  
 
Waldbüttelbrunn, 29. Januar 2025 

 
 
Klaus Schmidt 
1. Bürgermeister 


